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        Allgemeine Verkaufsbedingungen 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Bestellern über die von 
uns angebotenen Waren schließen. Dabei gelten unsere 
Verkaufsbedingungen ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 

§ 2 
Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Die Bestellung ist als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, die wir 
innerhalb von 2 Wochen annehmen können. In dieser Zeit ist der 
Besteller an das Angebot gebunden. Als Annahme gilt auch die 
Zusendung der bestellten Ware. 

(2) Die Angebote von uns sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte Annahmefrist enthalten. 

(3) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Besteller ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich 
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden 
zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 
wieder. Mündliche Zusagen unsererseits vor Abschluss dieses Vertrages 
sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der 
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern 
sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich 
fortgelten. 

(4) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen 
einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern 
oder Prokuristen sind die Mitarbeiter von uns nicht berechtigt, von 
der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu 
treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative 
Übermittlung, insbes. per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der 
unterschriebenen Erklärung übermittelt wird. 

(5) Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. 
Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit 
nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 
genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder 
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung.  

(6) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für 
solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor 
ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

§ 3 
Preise – Zahlungsbedingungen 

(1)     Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten      
   Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden  
   gesondert berechnet.  

(2)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten  
  unsere Preise in EUR „ab Werk“ zzgl. Verpackung, der gesetzlichen  
  Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen zzgl. Zoll sowie Gebühren und    
  andere öffentliche Abgaben.  

(3)   Bzgl. der Bezahlung der Ware gilt Vorkasse oder Bankeinzug als    
  vereinbart. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall anderweitige  
  Zahlungsarten zu akzeptieren. 

(4) Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Besteller, den Kaufpreis 
nach Vertragsabschluss unverzüglich zu zahlen. Bei Zahlung durch 
Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb einer Woche nach 
Vertragsabschluss. 

   (5) Der Besteller darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur 
aufrechnen oder von ihm geschuldete Leistungen zurückbehalten, wenn 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder in 
demselben Vertragsverhältnis begründet worden sind.  

§ 4 
Lieferzeit 

(1) Die Lieferung erfolgt durch Versendung des Kaufgegenstandes an die 
vom Besteller mitgeteilte Adresse. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. 
Zudem gelten die von uns in Aussicht gestellten Fristen und Termine für 
Lieferungen und Leistungen stets nur annähernd, es sei denn, dass 
ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder 
vereinbart ist. Bei der Versendung der Ware an den Besteller beziehen 
sich die Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Kommen wir mit unserer Lieferpflicht durch eine von uns zu vertretende 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung in Verzug, kann der 
Besteller pauschalen Verzugsschaden in Höhe von 1 % pro vollendeter 
Woche Verzug bis zu einer Summe von insgesamt 10 % des Lieferwertes 
verlangen. Der Besteller muss dabei nicht nachweisen, dass ihm durch 
den Lieferverzug überhaupt irgendein Schaden entstanden ist. Wir 
behalten uns vor, nachzuweisen, dass dem Besteller durch den Verzug 
gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden als die angefallene 
Pauschale entstanden ist. Die Geltendmachung von über die Pauschale 
hinausgehenden Verzugsschäden ist ausgeschlossen. Das gilt nicht, 
wenn wir vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.  

(6) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung 
nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Eine Behinderung von einer nicht nur 
vorübergehender Dauer ist anzunehmen, wenn die Behinderung den 
Zeitraum von 6 Wochen überschreitet. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen 
oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den 
Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit 
dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche 
Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 

(7) Sollten wir mit der Lieferung oder Leistung in Verzug geraten oder wird 
uns eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grund, unmöglich, 
so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 7 dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt. 

§ 5 
Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
unser Sitz der Gesellschaft, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Lieferung „ab Werk“ vereinbart, ausschließlich Verpackung. Diese wird 
gesondert in Rechnung gestellt. 
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(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung absichern; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Besteller. 

§ 6 
Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser – wenn er 
Kaufmann ist - seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Das 
bedeutet, dass die gelieferten Gegenstände unverzüglich nach 
Ablieferung an den Besteller oder an den von ihm bestimmten Dritten 
sorgfältig zu untersuchen sind. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher 
Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 
Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Besteller genehmigt, 
wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine 
schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 
Liefergegenstände als vom Besteller genehmigt, wenn uns die 
Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, 
in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler 
Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist 
jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist 
maßgeblich.  

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung 
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen 
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(4) Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Besteller unter 
den in § 7 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

(5) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate, gerechnet 
ab Gefahrenübergang. 

§ 7 
Gesamthaftung 

(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, 
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen 
und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 7 eingeschränkt. 

(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen 
Lieferung, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen 
Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit 
mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und 
Obhutspflichten, die dem Besteller die vertragsgemäße Verwendung des 
Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder 
Leben von Personal des Bestellers oder den Schutz von dessen Eigentum 
vor erheblichen Schäden bezweckt. 

(3) Soweit wir gemäß Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, 
ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als 
mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die 
wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln 
des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in 
gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

(5) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen 
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte 
Beschaffenheitsvereinbarungen, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

§ 8 
Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 
uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies 
ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns 
liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der 
Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 
muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß  
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß  
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 
Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, 
einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. 
Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns. 

(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 9 
Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; 
wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
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§ 10  
Salvatorische Klausel  

(1) Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen dieser allgemeinen 
Verkaufsbedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig, unwirksam oder 
undurchführbar sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
und des zugrundeliegenden Vertrages davon unberührt. 

(2) In diesem Falle werden die Vertragsparteien die unwirksame oder 
undurchführbare Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung 
ersetzen, die den wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung weitest möglich erfüllt.  


